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Rechtsverordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des gehobenen allgemeinen kirchlichen Verwal
tungsdienstes 

Vom 12. Mai 1992 

D1c· Kirchenk·itung h,,t ,rnfgn.md von§ 4 Kirchenbeamtin
nen- und Kirchenbeamtenergänzungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung mm 12. Februar 1992 (G\'OB!. 5. 88) 
flllgc·ndL' RcchhvL'rordnung erl,bSL'll: 

§ 1
Cl'ltungsbcrcich 

Diese Rechtsverordnung regelt die Ausbildung und Prüfung 
der Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahn des geho
benen allgemeinen kirchlichen Verwaltungsdienstes (Kirchen
inspektoranwärterinnen und Kircheninspektoranwärter). 

§2

Anwendung von staatlichen Bestimmungen 

(1) Auf die Ausbildung und Prüfung von Kircheninspekto
ranwärterinnen und Kircheninspektoranwärter sind die Lan
desverordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des gehobenen allgemeinen kirchlichen Verwal
tungsdienstes im Land Schleswig-Holstein und deren ergän
zende Bestimmungen in ihrer jeweiligen Fassung entspre
chend anzuwenden, soweit nicht in folgenden oder in anderen 
kirchlichen Bestimmungen abweichende Regelungen getrof
fen sind. 

(2) Sofern eine Ausbildung bei der Fachhochschule für öf
fentliche Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg 
stattfindet, gelten die zur Regelung des dortigen Studiengan-

ges erlassenen Vorschriften der freien und Hansestadt Ham
burg entsprechend. 

§3
Ausbildungsziel 

Die Ausbildung soll die l'achkcnntnisse, F;ihigkeitcn und 
Methoden \'ermitteln, die zur Erfüllung der Aufgaben in der 
Laufbahn des gehobenen allgemeinen kirchlichen \'erwal
tungsdicn,tc's bcf,ihigcn. Die ,\usbildung soll ,rnf ein n·rant
vHlrtliches Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen 
und sozialen Rechtsstaat vorbereiten und gleichzeitig der Per
siinlichkeihbildung d ie1wn, die auf die Vl·ra1lt\\', ,rtung ab Mit
arbeiterin udcr MitMbeitcr im Dienst der Nurddbischen Evan
gelisch-Lutherischen Kirche hinführt. 

§4
Ausbildungsorgane 

(l) Ausbildungsbehörde ist das Nordelbische Kirchenamt.

(2) DieAusbildungsbehördehat denordnungsgemäßenAb
lauf der berufspraktischen und fach theoretischen Ausbildung 
zu überwachen und sicherzustellen. 

(3) Ausbildende Stelle ist die jeweilige Einstellungskörper
schaft. 

(4) Die ausbildende Stelle bringt die durch die Ausbildung
entstehenden Kosten auf. 

§5
Einstellungsvoraussetzungen, Rechtsstellung 

(1) Die Bewerberinnen und Bewerber müssen die gesetzli
chen Voraussetzungen für die Ernennung zur Kirchenbeamtin 
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oder Kirchenbeamten erfüllen und die Fachhochschulreife 
11dn eine ,mden_• z11 L'incrn Hod1schubl11dium bc·rL·chligende 
SLhulbildung od'--r einen huchscl1ulr'-·chtlich ,,ls glc·ich11·ertig 
anerkannten ßildungsstand nachweisen. 

(2) Die Bewerberinnen und Be\\'erber sollen im Zeitpunkt
der Einstellung nicht älter als 32, als SchwerbehimJerte oder 
Schwerbehinderter nicht älter als -11·1 Jahre alt sein. Lber Aus-
11,1hnwn entschcidL·t l0c·i dringendem d1e11stliclwn lntl'rL'S"e dk· 
--\ usbild 1111gsbeh, ird L'. 

(3) Die zum\ orbereitungsdienst zugelassenen l:le11·erberin
nen und Bewerber werden in das KirchenbeamtenYerhältnis 
auf Widerruf im \'orbereitungsdiemt berufen. Sie führen die 
Dienstbezeichnung Kircheninspektoranwärterin oder Kirche
ni nspekloril 11\1-;i rter 

1-l) Ocr Vorbereitungsdicn"t d,1llL'l'l I J<1hre. 

(:;) Der Vorbereitungsdienst der Kircheninspektoranwärte
rin oder des Kircheninspektoranwärters endet mit Ablauf des 
'-lonats, in dem die .\1itteilung über das Bestehen der Lauf
bahnprüfung dem Prüfling zuge;;tellt wird. Der \'orberei
t1111gsdicnst endd f'-•rnc•r mit dem Ab\,1uf des Mo11c1ts, in dc•rn 
clL·r Kirche11i11s�•L'ldur<1nw;irterin ,ldcr Kirchenins�•ektornn
\\',irler die Mitteilung zugestdll ,1·ird, daß sie oder er die 
Lautbahnprüfung nicht bestanden hil.t und zu einer Wiederho
lung der Lautbahnprüfung nicht zugelassen wird. 

§h
Durchführung der Ausbildung 

(1) Soweit nicht die Durchführung der Ausbildung gemäß
§ 2 Abs. 2 stattfindet, nehmen die Kircheninspektoranwärte
rinnen und Kircheninspektoranwärtcr an den fachtheoreti
"L lwn Studil'llZl'ik11 des F,Khbc•rc'ich" Allgc•nwinl' \'l'nl ,1ltung
_im t._usbildungs/en trurn für \1c•n1 altung -- Fachhoch�cl111le für
\'erwaltung, PoliLei und Steuervveoen des Landes Schleswig
Holstein teil. Dabei werden Lehn-eranstaltungen in kirchen
spezifischen Lnterrichtsfächern im Lmfange von et,1·a 365
Lnterrichtsstunden zwischen dem Ausbildungszentrum für
\'cnvaltung Fachhochschule für \'erwaltung, Poli1ci und
StL-ucrwescn -in --\ b1H•ichung \'(lll Lkll „t<1<1tlichen l,L'f-','-'l11ngen
und dl'r Ausbildungsbehörde 1,,rci11b,1rt. Ocr Untnricht in
den kirchenspezifischen Unterrichtsfächern wird im Aus
tausch zu Lerninhalten des Studienganges Allgemeine\ ·erwal
tung an der Fachhochschule für \'ern·altung, Polizei und Steu
erwesen durchgeführt

(2) Für die berufspraktischen Studienzeiten wählt die Aus
bildung�bchiirde die n,Kh dem Ausbildungs1iel geeignden 
Ausl,ildungsstellen unlL-r Lkrücksichtigung der org,1ni:,,,,t(>ri
schen, personellen 1111d r,iumlichen Vcrh,dtnissc auc.. Dabei 
kann n,rgesehen werden, daß Kircheninspektoranwärterin
nen und Kircheninspektoranwärter auch bei Behörden staatli
cher Dienstherren ausgebildet werden. 

s7 
l'nilungen <1111 Au,b1ldungszentrum tür \1erw,1ltung 

- Fachhochschule für\ en1·altung, Polizei und Steuerwesen -

(1 l Die Ausbildungsbehörde wird ermächtigt, mit dem Aus
bildungszentrum für \'erwaltung - Fachhochschule für \'er
waltung, Polizei und Steuerwesen die gegenüber dem Stu
dieninhc1ll für die allg,·nwine \1erw,1llung ,ibwl'iclwnden kir
chL'n'\-'l'Zifisclwn h1h<1\le der schriftlichL'll und mündliclll'n 
Abschluisprüfungen lür die Kircheninspektoranwärterinnen 
und Kircheninspektoranwärter abzustimmen. Dies erstreckt 
sich insbesondere auf die Bestimmungen der Prüfungsklausu
ren in den Pflichtfachgebieten und 'v\'ahlpflichtfachgebieten 
so11 ie ,rnf die L1chgL"bick dl'r mündlichen l'riifung. 

(21 1 \ir die Abschluli},nifung wc'rL-kn ,lll t \ urschlag der.--\ 11,
bildungsbehörde zwei kirchliche Vertreterinnen oder Vertre
ter, danmter eine Theologin oder ein T heologe, in die be
treffenden Prüfungskommissionen benannt, wenn Kirchen
inspektoranwärterinnen oder Kircheninspektoranwärter ge
prüft werden. 

§8
Schi ugbestimmungen 

( 1 l Diese RechtsYernrdnung tritt am Tage nach ihrer Verkim
dung in Kraft. 

(2) Ck•iclveitig trekn <1ul�er Kr,,ft: RL·chts1·erordnung ül'L'r
d i,· A 11,bild ung der K 1rch,•nbcc1nltc•n de" gl'l1ubenen <1llgenw1-
nen kirchlichen Vcn\·altungsdienstl's 1-um 111_ Miirz l 987, 
Prüfungsordnung für die Laufbahn des gehobenen allgemei
nen kirchlichen Verwaltungsdienstes \'0111 B. März 199Ll 

Kiel, den 12. Mai 19LJ2 

KL-"..:r, 330/92 

DiL" Kirchenleitung 
Kohl wage 

Bischof und Vorsitzender 

Bekanntmachungen 

Bekanntgabe von Tarifverträgen des VKDA-NEK 

Kiel, den 27. Mai 1992 

Der Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger 
Nordelbien (VKDA-NEK) hat unter dem 13. März 1992 zwei 
Tarifverträge abgeschlossen, deren Wortlaut nachstehend be
kanntgegeben wird. Es handelt sich um 
a) den Änderungstarifvertrag Nr. 13 zum KAT-NEK und
b) den Änderungstarifwrtrag Nr. 6 zum Tarifvertrag über eine

Zulage an Angestellte.
Der Abschluß beider Tarifverträge erfolgte (gesondert, aber

mit gleichem Wortlaut) mit der Gewerkschaft Öffentliche 
Dienste, Transport und Verkehr, der Deutschen Angestellten
gewerkschaft und der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und 

Forstwirtschaft Der Verband kirchlicher Mitarbeiter Nordel
bien (VKM) hat die Unterzeichnung der beiden Verträge abge
lehnt, weil er wegen weitgehender Forderungen den Regelun
gen in§ 1 Nr. 3.1 und 3.2 des Anderungstarifvertrages Nr. 13 
(Aufnahme der Protokollnotiz Nr. 11 zu Abteilung 23 Vergü
tungsordnung) nicht zuzustimmen vermag. Der VKDA-NEK 
hat in seinen Rundschreiben Nr. 3/92 und Nr. 2/92 nähere 
Hinweise zur Durchführung des Tarifvertrages bekanntgege
ben. 

Az.: 3211 - D II 

Nordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrage 
G rohmann 
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Änderungstarifvertrag :1\ r. 13 
Yom 13. März 1992 

zum Kirchlichen Angestelltentarifrertrag (KAT-NEK) 
Zwischen 

dem \·erband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-\:EK), 
vertreten durch den geschäftsführenden \-nrst,rnd 

- einL'r'.->L'ih -
und 
der Ge\,·erkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirks\·erwaltungen Hamburg und I\:ordwest 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
L1nL1L''-'\ crb:imk T l,rn1burg und Schh•s\dg-l lulskin 
der ( ;L'\\ crksch,1tt Garkn b,rn, Lrnd- und h ,htwirhch,1ft 

- andererseits -
wird auf der Gnmdlage der Tarifverträge \·om 5. November 
1979 folgendes yereinbart: 

§ 1
Änderung des KAT-\:EK 

Der Kirchliche Angestelltentarifvertrag (K_AT-NEK) \·om
15. Januar 1982, zuletzt geändert durch den Anderungstarii
vertrag "Jr. 12 vom 10. Dezember 1991 zum KAT-NEK, wird
wie t(1lgt geiindcrt:

!. DiL' \·,,rbemerkungu1 zur Anlage 1 cl ck, K/\T-NEK \\'L'rckn 
wie folgt geändert: 
1.1 '\r. 2 der Vorbemerkungen zur Anlage 1 a erhält 

folgende Fassung: 

,, '\r. 2 ,1) für i\nµ;c•,tc•llte, deren ·[1tigkeit in bL':-,Lmdc•rc•n 
Tiitigkt'it,nwrkm,1len ,rntgl'tührt ist, gL•ltc•n eile 
allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der Abtei
lung 01 und sonstige in den Abteilungen 10 
bis 51 nirgesehene allgemeine Tatigkeitsmerk
male weder in der Vergütungsgruppe, in der 
sie aufgl'führt sind, noch in ,•i1wr hiilwren \'c•r
gütun)c':,gruppe. Für sil' .�l'itl'n iedoch bei \,·r
wt•ndung gleicher unlw,hmrntl'r [\echtsbL·grit
fe die diesbezüglichen Erläuterungen zur Ab
teilung 01 entsprechend. 

b) Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbil
dung oder Ausbildung ab Anforderung be
stimmt., ,hnL' d,11� srnhtig('. \ngestellte, die ,lll t
grund )c':lcichwerligcr Fjh i)c':kt·ilcn und ihrl'r Er
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,
von ihm mit erfaßt werden, sind Angestellte,
die die geforderte Vorbildung oder Ausbildung
nicht besitzen, bei Erfüllung der sonstigen An
forderungen des Tätigkeitsmerkmals in der
nächstniedrigeren Vergütungsgruppe eingrup
piert. Dies gilt entsprechend für Tätigkeits
merkmale, die nach Zeitablauf, nach Bewäh
rung oder bei Erfüllung qualifizierter Anforde
rungen eine höhere Eingruppienmg vorsehen.
Gegenüber der Vergütungsgruppe V a gilt hier
bei die Vergütungsgruppe V c als nächstniedri
gere Vergütungsgruppe."

1.2 Nr. 3 der Vorbemerkungen zur Anlage 1 a wird wie 
folgt geändert: 
a) In Buchstabe c werden die Worte „mit einer

Arbeitszeit über 10 Stunden wöchentlich" gestri
chen.

b) In Buchstabe d werden die Worte „mit einer
.\rbL•itszeit bis /ll lil Stunden wiiclwntlich" durch
d IL' Worte,,(§ 8 S(i/1,ilgL'sct/buch IS( ,131 IV" ersl't/1.

1.3 I\:r. 5 der Vorbemerkungen zur Anlage 1 a erhält 
folgende Fassung: 

,,/\r. 5 Angestellte als Lehrkräfte fallen nicht unter die 
Abteilung m. hir sie gelten je mch Einsat?Ort 
die Lingn1 p�•iL·ru ngsrich tl illlL'n der Tari ige
nll'insch,iit dL'llhdier Linder iTdU b/w. die 
Eingruppierung�richtlinien der Freien und 
Hansestadt Hamburg in der jeweiligen Fas
sung." 

2. In l'rotokullnoti/. Nr. 8 zur ,\l,tl'ilung 22 dl'r ,\nbge I a des
KJ\T-\:Ef<-: 1,·erden die v\'z,rk, §§ 28 bis 35" durch die Worte
,,§ 3' 1" er,ctzt.

3. Abteilung 23 der Anlage 1 a des KAT-NEK wird wie folgt
geändert:
1.1 Tn der [1,crschrift \\·ird nach der 7:ahl „23" der Hinweis

auf diL' l'rntokollnotJ/ "r. 11 angefügt.
3.2 l\:ach der I'rotokollnotiL Nr. 10 wird die tolgendc

Protokollnotiz angefügt: 

„l\:r. 11 Vom 1. Januar J 992 bis zum 31. Dezember 1994 
gelten für die Angestellten im Erziehungs
dienst in Kirnkrt,1gl'sst;itten iniwrh,,lb dn Kir
chenkn·ist• ;\lt-! [,1mburg, 1\ltt111,1, 13lankenese, 
Harburg, /\J('ndort und Stormarn der NEK an
stelle der T,itigkeitsmerkmale der Abteilung 23 
einschließlich ihrer Protokollnotizen die Tätig
keitsmerkmale des Teils II Ab,chnitt Z/3 ein
�chließl ich der\ ·orbemerkt mgL'n und Fußnotl'n 
dt•r 1\nl,1ge 1 ,1 /lllll MTV i\ngc·,tt-llte der Ar
beilsrechtlichc•n \'erl'inigung Hirnburg (;\VH) 
e.V.''

3.3 Der Protokollnotiz \: r. 3 werden folgende Sätze 
angefügt: 
,,[)er ,u crmitll'lte v\·l'rt wird im Falle der Doppdbclc
gung durch bcsondcTL' '\J,ichmittag,gruf'PL'll um dil' 
l I ctltk der 7:ahl dL•r Plci tze erhi>ht, die bl'i der Doppd
belegung an mindestens drei Tagen der Woche mit
anderen Kindern ab denen der Vormittilgsgruppen
belegt sind. Satz 1 gilt entsprechend:·

"1-. ;\bt(•ilung 2"1- der 1\nL1ge 1 ,1 des Ki\T-NEK 1,ird wie folgt 
gl';indl'rt: 
4.1 In\ ergütungsgruppe !\ b wird nach der Fallgruppe a 

folgende Fallgruppe al eingefügt: 
,,al 507ialarbeiterinnen/Sozialpädagogitmen und So

zialarbeiter /Sozialpädagogen mit staatlicher An
erkennung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tatigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich dadurch 
aus der Vergütungsgruppe V b Fallgruppe a 
heraushebt, daß sie besonders verantwortungsvoll 
ist. 
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1 und 6)" 

4.2 Fallgruppe e der Vergütungsgruppe IV a erhält folgen
de Fassung: 
,,e) Angestellte der Vergütungsgruppe IV b Fallgrup

pen al und c nach vierjähriger Bewährung in 
der jeweiligen Fallgruppe der Vergütungsgruppe 
IV b." 
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4.3 ln den Protokollnoti7en zur A.bteilung 24 erhält die aus 
rt•clciktionelk•n Cnindcn freiL' Prottikollnotiz Nr. o 
folgende Fassung: 

„Nr. 6 Der Angestellte übt nur dann eine besonders 
\'L'r,mtwortungsvolle T!itigke•it im Sinnc• dieses 
T:itigkeitsmerkmals aus, wenn die ihm übertra
gene Veranh\·ortung ,vesentlich größer ist als 
die \'cr,rnhn>rtung, die• im .illgL'llll'inen einem 
Angestellten der Vergütungsgruppe \ b Fall
gmppe a obliegt. Angestellte, die in besonders 
ver<1ntwortungs\'(iller Stellung tiitig sind, üben 
stets <1uch eine besonders l'er,mtwurtungsnilk 
Tätigkeit aus. Die Durchführung schwieriger 
fachlicher Tc'itigkeiten im Sinne der Protokoll
nt,ti/ Nr. 9 rechtfertigt noch nicht die 1\nn.ihmc· 
einer besonders verantwortungsvollen Tatig
keit." 

::-. Abteilung 30 der Anlage I a des KAT-NEK erh;üt iulgende 
Fassung: 

,,,\bteiiung 30 
Handwerklicher und technischer Dienst 

Vergütungsgruppe IX b 

a) Verdelfältiger an Bürovervielfältigungsmaschinen.

b) An,c;estellte in der !vlikroverfilmung.

Vergütungsgruppe VIII 

a) Veffielfältiger an Bürovervielfältigungsmaschinen mit
c1b,c;L'sch](ls,t•rwr Ausbildung in einvm einschl:,gigc·n
Lehrberuf 1.1.13. Ofbet1u1 ielfältiger).

b) Reprotechnische Angestellte mit einschlägiger Ab
schlußprüfung und l'lltspn·clwnd,•r T<itigkeit �Dwie
sonc,tige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähig
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende T<itigkei
ten ausüben.
(l livr,u Pn1tukollnoti1 Nr. 61

c) Angestellte der Vergütungsgruppe IX b Fallgruppen a
und b nach 1wcijährigcr Bcw,i hrnng in der Vcrgiltung�
gruppe IX b.

Vergütungsgruppe VII 

,1) i\1t•1�tl'r mit zweij;ihril_',crTätiskL'il,1b l l,1mlwerkc•rudl'r 
F,Kharbeiter, die die Aufsicht über L'ine Gruppe ,·on 
H,mdwerkern, Facharbeitern oder sonstigen höndwerk
lic h tätigen :\rhl'itl'rn Hi hrcn. 

b) l'vlaschinenrnei�ter an kleinen und l'mtachen \laschi
nenanlagen.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1)

c) Angestellte der Vergütungsgrnppe VIII Fallgruppe b
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit der
Vergütungsgruppe VIII .

Vergütungsgruppe VI b 

a) Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit
erfolgreich abgeschlossener, aufgabenspezifü,cher Son
derausbildung, soweit nicht anderweitig eingruppiert.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 1, 2 und 7)

b) Meister mit zweiiähriger Tätigkeit als Meister in Vcrgü
tungsgrnppe VII Fallgruppe a oder einer entsprechen
den Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereiches dieses
Tarifvertrages, die die Aufsicht über eine größere
Gn1ppe von Handwerkern, Facharbeitern oder sonsti
gen handwerklich tätigen Arbeitern führen
(Hierzu Protokollnotizen Nm .. 1 und 7)

c) \ 1aschinenmeister, soweit nicht anderweitig eingmp
�•ic•rt.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1 l

d) Angestellte der Vergütungsgrnppe VII Fallgruppen a
und b nc1ch sechs1,1hrigcr Fkw;ihrung in der jcweiligL'n
Fallgruppe der Vergütungsgruppe \'II .

Vergütungsgruppe V c 

a) Handwerksmeister, Industriemeister und \leister mit
erfolgreich abgeschlossener aufgabenspezifischer Son
dercrnsbildung, sofc•rn sil' grn8e 1\rbc•itsst/ittt·n (Berei
che, Werk�Littcn, ,\bteilungL'tl oder ßetriebe1 zu beau!
sichtigen haben, in denen H,1ndwerker oder Facharbei
ter beschiiftigt sind.
1 Hierzu Prutokoll 1wtizcn i\ rn. 1, 2 und 7)

b) Handwerksmeister, Industriemeister und :\ leister mit
erfolgreich abgeschlossener aufgabenspezifischer Son
der,rnsb1 ld ung, di,· ;.ich ,ws der Versütungsgrnppe VI b
Fallgruppe a dadurch herausheben, daß sie an einer
besonders wichtigen Arbeitsstätte mit einem höheren
i\L,i? \'Un \"er,11it1, urtlichkc•it besch;iftigt sind.
(Hierzu Protokollnotizen :\rn. 1, 2 und 7)

c) \ leister mit dreijiihriger Bewährnng in Vergütungs
gruppe \'T b F,,llgruppe b tider t•in,·r enhpreclwnden
Tätigkeit aulserhalb des Geltungsbereiches dieses Tarii
n·rtrages, sofern Sie große Arbeitsstätten (Bereiche,
\\'erkst/üten, i\bteilungen c,der ßl'trid,e) zu bc,1ufsichti
gen h,lbL'll, in ckncn Handwerker uder E,Lharbeitl'r
beschäftigt sind.
!Hierzu Protokollnotizen �rn. 1 und 7)

d) \1aschincnmcistcr ,rn gruL,en und wichligl'n Maschi
nenanlagen.
(Hierzu Protokollnotiz i\ir. l l 

c) ,\ngestellle der \L'rgütung,gruppc \"] b füllgruppL'n a
bis c nach achtjähriger Bewähmng in der jeweiligen
Fallgruppe der Vergütungsgruppe \'l b.

Vergütungsgruppe V b 

a) Handwerksmeister, Industriemeister und \leister mit
t·rfolgrl'ich ,1bgc�chlosscnLT c1utgc1bL•t1speziri,d1l'r St)ll
derausbildung, die sich durch den Umfang und die
Bedeutung ihres Aufgabengebietes und grol;e Selbstän
digkeit \\'L'Sc>ntlich aus dc•r Vcrgt'1tungsgruppe V c
L11lgn1}'pl' a hcr,iushl'bcn. 1 ußnote 1 -
(Hierzu Protokollnotizen ';rn. 1, 2 und 7)

b) H,md werksrneistec lndu�tric•nwister und \ kistl'r mit
L'rfulgreich ,1bgcschlossent.'r aufgabl'nspe/if1,cher Son
derausbildung, die sich durch den Umfang und die
Bedeutung ihres Aufgabengebietes und große Selbstän
digkeit wesentlich aus der Vergütungsgruppe V c
Fallgruppe b herausheben. Fußnote 1 -
(Hierzu Protokollnotizen �rn. 1, 2 und 7)

c) Meister mit dreijähriger Bewähnmg in Vergütungs
gruppe VI b Fallgrnppe b oder einer entsprechenden
Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereiches dieses Tarif
vertrc1ges, die sich durch den Umfang und die Bedeu
tung ihres Aufgabengebietes und grolse Selbständigkeit
wesentlich aus der Vergütungsgrnppe V c Fallgruppe c
herausheben. •- Fußnote 1 -
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1 und 7)

d) Maschinenmeister, denen mindestens zwei Maschinen
meister der Vergütungsgruppe VI b Fallgruppe c oder
einer höheren Vergütungsgruppe durch ausdrückliche
Anordnung ständig unterstellt sind. - Fußnote 1 -
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1)
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e) Maschinenmeister, die sich durch den Umfang und die
Bedeutung ihres Aufgabengebietes und große Selbstän
digkeit wesentlich aus der Vergütungsgruppe V c
Fallgruppe d herausheben. -Fußnote 1 -

(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1 )
f) Angestellte der Vergütungsgruppe V c Fallgruppen a

und b nach vierjähriger Bewährung in der jeweiligen
Fallgruppe der Vergütungsgruppe V c.

g) Angestellte der Vergütungsgruppe V c Fallgruppen c
und d nach sechsjähriger Bewährung in der jeweiligen
Fallgruppe der Vergütungsgruppe V c.

-Fußnote 1
Diese Angestellten erhalten nach fünfjähriger Bewährung

in dieser Fallgruppe eine monatliche Vergütungsgruppen
zulage in Höhe von 10 v.H. der Anfangsgrundvergütung 
der Vergütungsgruppe V b. Bei der Berechnung sich erge
bende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurunden, 
Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurunden. 

Die Zulage gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes(§ 41 
KAT-NEK) und des Übergangsgeldes (§ 63 KAT-NEK) als 
Bestandteil der Grundvergütung. 

Vergütungsgruppe V a 
Technische Angestellte mit technischer Ausbildung und 
entsprechender Tätigkeit während der ersten sechs Monate 
der Berufsausübung nach Ablegung der Prüfung sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus
üben. 

(Hierzu Protokollnotizen Nr. 3 und 4) 

Vergütungsgruppe IV b 
a) Technische Angestellte der Vergütungsgruppe V a nach

sechsmonatiger Berufsausübung nach Ablegung der
Prüfung bzw. sechsmonatiger Ausübung dieser Tätig
keit.

(Hierzu Protokollnotizen Nr. 3 und 4)
b) Technische Angestellte der Vergütungsgruppe V a,

deren Tatigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch
besondere Leistungen aus der Fallgruppe a heraushebt.
(Hierzu Protokollnotizen Nr. 3, 4 und 5)

Vergütungsgruppe IV a 
a) Technische Angestellte mit technischer Ausbildung

sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä
tigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch besondere
Leistungen aus der Vergütungsgruppe IV b Fallgruppe
a heraushebt.

(Hierzu Protokollnotizen Nr. 3 und 5)
b) Tedmischt_' Angestellte mit technischer Ausbildung

sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä
tigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich zu mindestens
einem Drittel durch besondere Schv,:ierigkeit und Be
deutung oder durch künstlerische oder Spezialaufgaben
,ius der Fallgruppe ,1 heraushebt.
(] {ierzu Protokollnotiz Nr 3)

c) Technische Angestellte der Vergütungsgruppe IV b
Fallgruppe b nach sechsjähriger Bewährung in dieser
Fallgruppe der Vergütungsgruppe IV b.

d) Technische Angestellte der Vergütungsgruppe IV b
Fallgruppe a nach achtjähriger Bewährnng in dieser
Eillgruppc der Vt:rgütungsgruppe IV b.

Vergütungsgruppe III 
a) Technische Angestellte mit technischer Ausbildung

sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger
Fähigkeiten und illrer Erfahrungen entsprechende Ta
tigkeiten ausüben, deren Tatigkeit sich durch besondere
Schwierigkeit und Bedeutung oder durch künstlerische
oder Spezialaufgaben aus der Vergütungsgruppe IV a
Fallgruppe a heraushebt.

(Hierzu Protokollnotiz Nr. 3)
b) Technische Angestellte mit technischer Ausbildung

sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger
Fähigkeiten und illrer Erfahrungen entsprechende Ta
tigkeiten ausüben, deren Tatigkeit sich zu mindestens
einem Drittel durch das Maß der Verantwortung
erheblich aus der Fallgruppe a heraushebt.

(Hierzu Protokollnotiz Nr. 3)
c) Technische AngesteJlte der Vergütungsgruppe IV a

Fallgruppe b nach sechsjähriger Bewährung in dieser
Fallgruppe der Vergütungsgruppe IV a.

d) Technische Angestellte der Vergütungsgruppe IV a
Fallgruppe a nach achtjähriger Bewährung in dieser
Fallgruppe der Vergütungsgruppe IV a.

Vergütungsgruppe II a 
a) Technische Angestellte mit technischer Ausbildung

sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger
Fähigkeiten und illrer Erfahrungen entsprechende Ta
tigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch das Maß
der Verantwortung erheblich aus der Vergütungsgrup
pe III Fallgruppe a heraushebt. -Fußnote 2 -

(Hierzu Protokollnotiz Nr. 3)
b) Technische Angestellte der Vergütungsgruppe III Fall

gruppe b nach achtjähriger Bewährung in dieser
Fallgruppe der Vergütungsgruppe III.

c) Technische Angestellte der Vergütungsgruppe III Fall
gruppe a nach zehnjähriger Bewährung in dieser
Fallgruppe der Vergütungsgruppe III.

-Fußnote2-
Diese Angestellten erhalten nach zehnjähriger Bewäh

rung in dieser Fallgruppe eine monatliche Vergütungsgrup
penzulage in Höhe von 8 v.H. der Anfangsgrundvergütung 
der Vergütungsgruppe II a. Bei der Berechnung sich erge
bende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurunden, 
Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurunden. 

Die Vergütungsgruppenzulag� gilt bei der Bemessung des 
Sterbegeldes (§ 41) und des Ubergangsgeldes (§ 63) als 
Bestandteil der Grundvergütung. 

Protokollnotizen Abteilung 30 
Nr. l Meister im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind 

Angestellte, die 
a) eine angestelten versicherungspflichtige Tätig

keit ausüben,
und

b) aui handwerklichem Gebiet tätig sind.
Dieses T;itigkeitsmerkmal gilt in,besondere
nicht für Meister, die landwirtschaftlich, gärt
nerisch, forstwirtschaftlich oder sonst außer
halb der handwerklichen Berufsarbeit tätig
sind (z.B. Amtsmeister, Lagermeister, Haus
meister, Betriebsmeister, Platzmeister, Vcr
ke hrsmeister).
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Nr. 2 

Nr. 3 

Nr. 4 

Nr. 5 

Nr. 6 

Nr. 7 

Aufgabenspezifische Sonderausbildungen sind 
Ausbildungen von Handwerkern oder Facharbei
tern, z.B. zum geprüften Fernwärmemeister sowie 
Ausbildungen in gleichwertigen Ausbildungsän
gen für Handwerker oder Facharbeiter. 

Unter „technischer Ausbildung" im Sinne dieses 
Tätigkeitsmerkmals ( technische Angestellte mit 
kchni�cher Ausbildung) ist der L'rfolgrciclw Be
such einer Schule zu verstehen, deren Abschluß
zeugnis zum Eintritt in die Lautb.:1hn des gehobe
nen tl'chnisclwn Dienstes der Norddbischen Ev.
Luth. Kirche berechtigen sowie der erfolgreiche 
Besuch einer Schule, die in der jeweils geltenden 
Reichsliste der Fachschulen a ufgefi.ihrt war, deren 
Abschlußzeugnisse zum Eintritt in die Laufbahn 
des gehobenen technischen Dienstes berechtigen. 

Entsprechende Tatigkeiten im Sinne dieses Tatig
kcitsmcrkmals sind zum Beispiel: 
Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen nicht 
nur einfacher Art einschließlich ;--,Jassen-, Kosten
und statischer Berechnungen und Verdingungs
unterlagen, Bearbeitung der damit zusammen
hängenden laufenden technischen Angelegenhei
ten - auch im technischen Rechnungswesen -, 
örtliche Leitung oder Mitwirkung bei der Leitung 
von Bauten und Bauabschnitten sowie deren Ab
rechnung. 

Besondere Leistungen im Sinne dieses Tiitigkeits
merkmals sind zum Beispiel: 
Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen. deren 
Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und be
sondere praktische Erfahrung oder künstlerische 
Begabung voraussetzt sowie örtliche L('itung bzw. 
Mitwirkung bei der Leitung von schwierigen Bau
ten und Bauabschnitten sowie deren Abrechnung. 

Die Tätigkeit eines reproduktionstechnischen An
gestellten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals ist 
die Tatigkeit eines Fotografen, Reproduktionsfo
tografen, Reprographen, Schriftlithographen, Far
ben lithc,graphen mit Abschlußpri1fung so11·ie die 
fätigkeit als Kopierer eines Flachdruckers, üffset
vervielfältigers, Siebdruckers mit Abschlußprü
fung 

Diese ;\;leister erhalten eine „Meisterzulage" in 
Höhe von 75,- DM, soweit sie als Ausbilder im 
Sinne des Berufsbildungsgesetzes tätig sind." 

6. Abteilung 31 der Anlage 1 a des KAT-NEK wird wie folgt
geändert:

6.1 Dem Abschnitt c -Wirtschaftsdienst-wird jeweils der
Hinweis auf die Protokollnotiz Nr. 12 angefügt. 

6.2 Den Protokollnotizen zur Abteilung 31 wird folgende 
Protokollnotiz angefügt: 

„i\r. 12 Vom 1. Januar 1992 bis zum 31. Dezember 1994 
gelten für die Angestellten im hauswirtschaft
lichen Bereich in Kindertagesstätten innerhalb 
der Kirchenkreise Alt-Hamburg, Altona, Blan
kenese, Harburg, Niendorf und Stormarn der 
Nord elbischen Ev.-Luth. Kirche anstelle derTä
tigkeibmerkmale der Abteilung 31 einschließ
lich ihrer Pn1tokollnotizen die Tatigkeitsmerk
male des Teils 11, Abschnitt G, Unterabschnitt 11 
einschließlich der Vorbemerkungen und Fuß
noten der Anlage 1 a ?um MTV-Angestellte der 

Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg 
(AVH) e.V." 

§2
Übergangsvorschriften 

(1) Die Eingruppierung von Angestellten, die bis zum
31. März 1992 günstiger als nach diesem Tarifvertrag eingrup
piert waren, wird durch das Inkrafttreten d icses TariiH'rtrages
nicht berührt.

(2) Hängt die Eingruppierung oder der Anspruch auf eine
Vergütungsgruppenzulage nach diesem Tarifvertrag von der 
Zeit einer Tatigkeit oder von der Zeit einer Bewährung in einer 
bestimmten Vergütungs- und Fallgruppe oder von der Zeit 
einer Berufstätigkeit ab, wird die vor dem Inkrafttreten des 
Tarifvertrages zurückgelegte Zeit so berücksichtigt, wie sie zu 
berücksichtigen wäre, wenn dieser Tarifvertrag bereits seit 
dem Beginn d('s Arbeitsverhältnisses gegolten hätte. 

§3
Ausnahmen vom Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrag wird nicht angewendet auf Angestellte, 
die spätestens mit Ablauf des 31. März 1992 aus ihrem Ver
schulden oder auf eigenen Wunsch aus dem Arbeitsverhältnis 
ausgeschieden sind oder ausscheiden. Dies gilt auf Antrag 
nicht für Angestellte, die im unmittelbaren Anschluß an das 
auf eigenen Wunsch beendete Arbeitsverhältnis wieder in den 
Dienst eines Anstellungsträgers im Sinne des§ 20 Abs. 2 KAT
NEK eingetreten sind oder eintreten. Dies gilt ferner nicht für 
Angestellte, die wegen Erfüllung der Voraussetzungen zum 
Bezuge des Altcrsruhegddes nach § 25 ;\b,,. 1 odcr 3 AVG, 
§ 1248 Abs. l oder 3 RVO oder § 48 Abs. l Nr. 1 oder Abs. 3
RKG aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind oder aus
scheiden.

§4
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1992 in 
Kraft. Abweichend davon tritt § 1 Nr. 4 mit Wirkung vom 
1. Januar 1991 in Kr,1ft.

Für§ 1 Nr. 3 Ziffern 3.1 und 3.2 sowie Nr. 6 wird die Nach
wirkung ausgeschlossen. 

* 

Änderungstarifvertrag Nr. 6 
vom 13. März 1992 

zum Tarifvertrag über eine Zulage an Angestellte 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK), 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

-einerseits -
und 
der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
- andererscit� -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 
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§ 1
Ändenmg des Tarifvertrages 

[n § 2 Abs. 1 des Tarifvertrages über eine Zulage an Ange-
stellte vom 17. Mai 1982, zuletzt geändert durch Anderungs-
tarifvertrag Nr. 5 vom 30. November 1990 zum Tarifvertrag 
über eine Zulage an Angestellte werden die Worte „von Nr. 2 
der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen des BAT" 
durch die Worte „der Protokollnotiz Nr. 3 zur Abteilung 30 der 
Anlage 1 a KAT-NEK"ersetzt. 

§2
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1992 in 
Kraft. 

Einsegnung von Diakoninnen und Diakonen 

Am 28. Mai 1992 wurden folgende Absolventinnen und Ab
solventen der Fachhochschule der Diakonenanstalt des Rau
hen Hauses durch den Vorsteher zu Diakoninnen und Diako
nen eingesegnet und durch die Konviktmeisterin in die Brü
der- und Schwesternschaft des Rauhen Hauses aufgenommen: 

Name Vorname Geb.-Datum Geb.-Ort 
Behrens Britta 02.06.1964 Hamburg 
Born Ellen 23.06.1963 Lüneburg 
Doose Stefan 14.05.1965 Lübeck 
Ehlers Martin 25.02.1962 Hameln 
Fischer Beate 07.11.1960 Hage/Ostfriesland 
Frahm Bärbel 26.09.1964 Flensburg 

Grabow 
von Knorre 
Krauß 
Kutz 
Leßmann 
Meyer-Kiersch 
Osterwald 
Potten 
Preußke 
Rarisch 
Schade-Vieth 
Schaefer 
Scheffler 
Schulz 
Stamm 
Weber 

Az.: 4249 -E I  

Katja 05.07.1967 Berlin 
Christiane 13.07.1966 Augsburg 
Andrea 18.08.1965 Marne 
Michael 13.08.1965 Hamburg 
Stefanie 20.09.1966 Hamburg 
Irmtraut 05.07.1960 Hamburg 
Reena 20.11.1962 Hage/ Ostfriesland 
Markus 28.01.1962 Hamburg 
Karen 02.12.1963 Eckernförde 
Dorit 23.07.1965 Hamburg 
Claudia 28.12.1965 Hamburg 
Johannes 20.07.1963 Stuttgart 
Uwe 03.10.1958 Groß Ilsede 
Anette 14.12.1965 Hamburg 
Jörg 23.11.1961 Bad Segeberg 
Jack 11.11.1963 Hamburg 

Nordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrag 
T hobaben 

Pfarrstellenerrichtung 

Pfarrstelle des Kirchenkreises Norderdithmarschen für pfar
ramtliche Vertretungsdienste (mit Wirkung vom 1.6.1992) 

Az.: 20 Pfarramtliche Vertretungsdienste Norderdithmarschen 
-P III/P 3

Stellenausschreibungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der Kirchengemeinde  St .  Michael  zu Flensburg 
im Kirchenkreis Flensburg wird die 1. Pfarrstelle vakant und 
ist voraussichtlich zum 1. August 1992 mit einem Pastor oder 
einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl 
des Kirchenvorstandes. 

St. Michael ist eine Gemeinde am westlichen Stadtrand Flens
burgs und umfaßt ca. 4.500 Gemeindeglieder bei zwei Pfarr
stellen. Die Gemeinde und der Gebäudekomplex mit Kirche, 
Gemeindehaus Kindergarten und Wohnhäusern sind 30 Jahre 
alt. 

Mitarbeiter sind: ein Küster, eine Jugendwartin, eine Ge
meindeschwester, eine Sekretärin, eine Organistin (C-Stelle); 
außerdem etliche ehrenamtliche Mitarbeiter und ein engagier
ter Kirchenvorstand. 

Es besteht zu allen Schulen und städtischen Einrichtungen 
eine sehr günstige Verkehrslage mit kurzen Wegen. 

Die Gemeinde wünscht sich eine Pastorin oder einen Pastor, 
die bzw. der den vVillen zu guter und offener Zusammenarbeit 
mitbringt und Lust hat, neben den traditionellen Arbeitsgebie
ten hier und da auch neue Wege zu versuchen. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Flensburg, Mühlenstr. 19, 2390 Flensburg. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Pastor Kröger, Am Ochsenmarkt 36, 2390 
Flensburg, Tel. 0461/5 59 79, die stellvertretende Vorsitzende 

des Kirchenvorstandes, Frau Weimar, Stauffenbergstr. 7, 2390 
Flensburg, Tel. 0461 / 5 34 48, sowie Propst Juhl, Mühlenstr. 19, 
2390 Flensburg, Tel. 0461 / 5 20 21. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 St. Michael zu Flensburg (1) -P III/ P 3 

In der E v. -A kademie  N ordel  b ien  - T a gungsstät te  
Hamburg - ist das Amt einer Studienleiterin/ eines Studien
leiters zum 1. Januar 1993 mit einem Pastor oder einer Pastorin 
zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Berufung durch die 
Kirchenleitung auf Zeit. 

Die bisherigen Arbeitsschwerpunkte: Theologie, Psycholo
gie, Seelsorge, Kirche und Musik sollen von der neuen Kollegin 
bzw. dem neuen Kollegen aufmerksam, kundig und kommu
nikativ wahrgenommen und in Zusammenarbeit mit dem 
Team der Akademie weiterentwickelt werden. Die neue Kolle
gin bzw. der neue Kollege sollte ein Gespür für den Umgang 
mit Menschen aus verschiedenen Lebenswelten haben. Sie 
bzw. er sollte vor allem über Kontakte zu jüngeren Tagungs
teilnehmerinnen/nehmern verfügen. Ein Schwerpunkt der 
Arbeit liegt in der Aufbereitung von Themen der genannten 
Gebiete und in der variablen Tagungsinszenierung. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an die Kirchenleitung der Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche, Dänische Straße 21 - 35, 2300 Kiel 1. 
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Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künite erteilen der Leiter der Ev.-.Akademie Nordelbien - 1:1-
gungsstätte Hamburg-, Pastor Woligang Teichert, E,planade 
15 / 16, 2000 Hamburg 36, Tel. 040 / 3 55 05 60, und Frau Ober
kirchenrätin Petra Thobaben, Nordelbisches Kirchenamt, Tel. 
0-Bl /991 129.

Ablauf der Bewerbungsfrist: Acht Wochen nach Erscheinen 
dieser J\usgabe des Cesetz- und Yt·nirdnungsblattes. 

Az.: 20 Ev. Akademie '.\iordelbien (5) P Il/P 2 

* 

Die2.Pfarrstelle desKirchenkreises  Harburg fürKran
kenhausseelsorge (Seelsorge am Krankenhaus Mariahilf) ist 
mit einem Pastor uder einer Paslmin im eingesclu;rnkten 
Dienstverhältnis (50 c;,c) zu besetLen. Die Besetzung erfolgt 
durch Berufung des Kirchenkreisvorstandes auf Zeit. 

Wir suchen eine Pastorin/einen Pastor mit Berufserfahrung. 

Das Krankenhaus .. \1ariahilf" hat 31 R Betten (Innere. Chirur
gie! Unfallchirurgie. Cyn;ikologie und Kinderabteilungl. Es ist 
in Römisch-katholischer Tr;igerschaft; z.wei Ordensschwestern 
stehen dort im Seelsorgedienst. 

- Bei der Wohnungssuche sind wir behilflich-.

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind ,u richten an den Kirchenkreisvor,tand des 
Kirchenkreises Harburg, Hölertwiete ::;, 2100 Hamburg LJ0. 

\.\'eitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilen Frau Pröpstin Jepsen, Tel. 040/7660-t-153, und 
Frau Bertels (Krankenhausseelsorge im Allgemeinen Kranken
haus Harburg), Tel. 0.,10/790 4385. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs \\'ochen nach Erscheinen 
die,er Ausgabe des Cesetz- und \"enirdnungsblattes. 

Az.: 20 Krankenhausseelsorge Harburg (2) - P I/P 2 

* 

Die Pfarrstelle des Kirchenkre ise-. Husum-Bred,tedt  
hirdiakonische Aufgaben ist vakantund umgehend mit einem 
Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt 
durch Berufung des Kirchenkreisvorstandes auf Zeit. 

Der/die Pfarrstelleninhaber/in soll die Aufgaben eines/r 
hauptamtlichen Beauftragten für Diakonie im Kirchenkreis 
wahrnehmen. J\ls \'orsitzende/r des Diakonieausschusses soll 
er I sie die vielfältigen diakonischen Aktivitäten vt'rantwort
lich beraten und koordinieren. Er/ sie soll die Mitarbeiter /in
nen in der Diakonie seelsorgerlich begleiten, für ihre Aus- und 
Fortbildung sorgen und in Zusammenarbeit mit den Kirchen
gemeinden Impulse vermitteln. 

Zum Aufgabengebiet gehört ferner die Verwaltung der ca. 
800 Gemeindeglieder umfassenden Kirchengemeinde Simons
berg am Stadtrand von Husum. Die dortige Kirche ist seine/ih
re Predigtstätte. Der Kirchenkreisvorstand kann sich die Beset
zung auch mit einem Pastorenehepaar vorstellen, das sich die 
Pfarrstelle teilt. Eine Dienstwohnung steht zur Verfügung. 
Sämtliche Schulen sind in Husum leicht erreichbar. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Kirchenkreisvorstand des 
Kirchenkreises Husum-Bredstedt, Schobüller Straße 36, 2250 
Husum. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilt Propst Kamper, Theodor-Storm-Straße 6, 2250 
Husum, Tel. 04841/6 28 00. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen mich Erscheinen 
dieser .Ausgabe des Ce,etz- und Verord nung;,blattes. 

Az.: 20 Diakonische Aufgaben Husum-Bredstedt- P III/P 3 

* 

Tn der Kirch engemeinde Edenduri im Kirchenkrei, 
Münsterdorf ist die Pforrstelle vakant und umgehend mit 
einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung 
erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Die Kirchengemeinde Edendorf in Itzehoe umfaßt den Stadt
teil Edendorf und liegt in landschaftlich reizvoller Lage am 
nördlichen Stadtrand nm Itzehoe. Sie ist seit 1 LJ74 selbständige 
Cemeinde mit ca. :160il Cerneindegliedern und einem ] LJ;-(1 

erbauten Gemeindezentrum mit Pastorat. 

In dem 1987 errichteten und vom Kirchenkreis verwalteten 
Kindergarten werden fast 100 Kinder betreut. Alle allgemein
bildenden Schulen befinden sich am Ort. 

Der Kirchenvorstand nimmt Amt und .Auftrag ernst und 
freut sich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Als hauptamtliche Kräfte sind tätig: ein Gemeindehelfer, eine 
Pfarramtsgehilfin, eine Hausmeisterin. Außerdem helfen viele 
ehrenamtliche Gemeindeglieder mit. 

Die verbindende Mitte aller gemeindlichen Aktivitäten ist 
der gut besuchte Cottödienst, in dem lebhaft gesungen und 
aufrnerbam gehört wird. 

Von dem Pastor oder der Pastorin wird erwartet, daß er/ sie 
seine/ihre Gaben so einsetzt, daß die Gemeinde durch das 
Zusammenwirken aller das Evangelium glaubhaft bezeugt 
und fröhlich lebt. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises 
Münsterdorf, Heinrichstraße 1, 2210 Itzehoe. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilen die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Frau 
Kampman, Sebastian-Kneipp-Straße 27, 2210 Ttzehoe, Tel 
048211-± 18 51 und Propst Cerber, Heinrichstraise l, 2210 Itze
hoe, Tel. 04821/688 40. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Edendorf- P II/P 3 

In derKirchengemeinde  S t .  J o hannes  z u  Toes t rup  
im Kirchenkreis Angeln ist die Pfarrstelle vakant und umge
hend mit einem Pastor oder einer Pastorin oder einem Pasto
renehepaar in einem jeweils eingeschränkten Dienstverhältnis 
(50 %) zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch bischöfliche 
Ernennung. 

Die Kirchengemeinde Toestrup umfaßt 825 Gemeindeglie
der. 

Gebäude: Eine schöne, alte Kirche, daneben geräumiges Pa
storat und neues Gemeindehaus. Auf eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zum Segen der Gemeinde freuen sich die 
Mitarbeiter/ innen der Frauenhilfe, der Jugendlichen, der jun
gen Erwachsenen, der Senioren, des Chores, der Posaunenar
beit und des Kirchenvorstandes. Alle Schularten in Kappeln 
(gute Busverbindung). 

Der/die künftige Pfarrstelleninhaber/in hat, entsprechend 
seinen/ihren Fähigkeiten, zusätzliche übergemeindliche Auf-
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gaben im Kirchenkreis 711 übernehmen. Gedacht ist ,m bis zu 
15 Stunden monatlich Religiunsgespr�'ich an der Kreisberufs
schule Kappeln und/oder andere Aufgaben im Kirchenkreis 
(L. ß. Öffcntlichk<citsarl>eit). 

Be,\·erbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen f e
benslauf sind zu richten an den t lerrn ßisd10f für den Spren::;cl 
Schleswig über den Herrn Propst des Kirchenkreise� Angeln, 
Was,crmühlcnstraßc 12 ,1, n.HJ K,ippdn, Schki. 

Weitere UnterL:igen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
küntlc crtl'ilcn der stelh·crtrdcndc Vmsitzcndc des Kirchl'n
vorsta.ndes, Herr Bruhn, Gulde, 2341 Stoltebüll, Tel. 046.J2/ 
2S S-1, dil' V,1L1nzn>rtrctl'rin, l\istorin Cil'lskr-l'dt>r,l'll, 
Mommsenstraße 17, 2390 Flensburg, Tel. 0461 /14 02 59, sowie 
Prnp,t f u L,s, W,,-;scrmühlcn..,tr,1gc 12 a, 2140 K.1ppL'ln /Schki, 
Tel. ll-1,642/35 02. 

1\l,L1uf der Be1·,crbungsfrist: SL'ch, Wochen n,1d1 lir,dwinen 
dieser Aus::;abe des Gesetz- und Verordnungsbia.ttes. 

Az.: 20 St. Johannes zu Toestmp - PHI/ P 3 

Stellenausschreibungen 

Die Ev.-f uth. Wichcrnkirclw sucht zum 1. Scptl'mber 1992 
oder sp:üer 

eine Diakoninleinen Diakon oder 
eine Sozialpädagogin/einen Sozialpädagogen 

für ein nL'llL'S Pwjt'kt. [, handl'lt sich um L'irl(' h,1lbc Stell(', dit' 
- bedingt durch den Erziehungsurlaub der Dia.konin - zu
nächst bis .-'\pril l 99'i befristet ist. 7ielgm ppe sind junge Mütter 
und Vitler mit ihren Kmdern. 

Schwerpunkte sollen seill' Die Entwicklung von RL'ßl'ß
nungs-, Beratungs- und lntorrnationsangeboten im Zusam
memdrken mit den n1rhandenen Einrichtungen in der Ge
meinde und im ':,ladlll'll. 

Die Vergiitung erfolgt nac],, dem KAT-\JEK. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis ;,:um 
1. /\ugust 1992 /U richten ,1 n den KirchL·nvorstand dl'r [ v.
Luth. Wichernkirche, \\ichernsweg 16, ::'.UOO Hamburg 26.

/\u-;künfte ertcill'n P,htnr j,,sper Burnh_.,lt'r, \\1rsitZL'ndcr ,lL'S 
Kirch.envorstandes, Tel. 040, 21 63 59, und Herr W. Uderstadt, 
TeL il40/ 20 40 0.J (dienstll. il-J.0/2Fl 2'i n::, (pri\'l. 

Az.: 30- \\ichernkirchc - E 2 

Die Rimbcrt-Kirchcngemeindc in \Jord-Rillstcdt sucht 

eine Kirchenmusikerin oder 
einen Kirchenmusiker 

für die am 1. Juli 1992 freiwerdende C-Musikerstelle. 

Sonntäglich WLTdcn /Wei Cottesdicnsk gd1c1ltcn: um 1\1.(1() 
Uhr in unserer modernen Kirche am Sturmvogelweg (z. Z. 
noch ckktrnnisclwOrgl'I) und um 11.1 'i L'hr im Cl'rncindl'h,ws 
Dringsheide (Orgelpositiv). Da.zu ,,·a.rten ein guter Chor und 
l'ine Kindcr-vf usik- und SpielgruppL' ,rnf eine nL'UL' f .citung 

Gegebenenfalls ist eine Teilung der Stelle zwischen Organist 
und K,rnlor rniigl1ch. 

Die Vergütung erfolgt nach KAT-'\EK. 

Auskünfte erteilen l'a�tor Cert-Axel Reuß, Vorsitzender des 
Kirchenvorstandes, Tel.: 040/7'31 47' 05, P,1stor Otmar Krause, 
Tel.: ll.J0/651 .J.5 .J:'i, ockr Anm·lies r hiltig, Tel.: U.J0/712 71 00. 

Be,\·erbungen sind zu richten a.n den Kirchenn1rstand, 
SturrnvogL'lweg l b, 2üllll t l,rn1burg 7.J. 

/\bl.iuf der Rewcrbun;c:sfrist: 6 Wnchen nach Erscheinen die
,es Gesetz- und \'t>rordnung,blatte,. 

Az.: 1ll- Rirnbert.-.\iord-ßilbtl'dt- T 11/l ', 

Der fa.-Luth. Kirchenkreisverband Ha.mbmg sucht zum 
7 ::;_ \uni FN� l'inl' 

Sekretärin 
der Geschäftsführung 

\'ergütung nach K--\.T-1\:EK (vergl. BAT) 

Sil' ,ollll'n ,db,tiindig Bürnurg,111is,1li(]ns- und Kliordinc1-
tions,1ufgaben übernehmen können, ein hohes \lag an Flexibi
liLi t mitbringen und übL·r sichL·rt's /\uftrdL'll \t'rfü�en. Um -

gang mit Textyer,1rbeitung�s\·sternen wird vora.usgesetzt. 

Kir, hcmrntglil'dschait ist L'rfunlL-rlid1. 

Be\\·erbungsunterfagen senden Sie bitte a.n den 

E \'. -Lu th. Kirchl'nkrc1, \'l'rb,md r Lrn1bu rg 
z.Hd. Herrn Gerd Stockmann
:\it'lll' ßur::; ! 
20(111 Hamburg 11. 

Az.: 3Ll Kirchenkreisverband Hamburg - D 12 

Personalnachrichten 

O rdiniert: 

Am 17. Mai 1992 der Vikar Thomas Ba l t  ro c k; 

am 28. Mai 1992die Vikarin Jutta Bi! i tewski-H einrieb, geb 
Bilitewski; 

am 17. Mai 1992die Vikarin Ma.rion Böhrk; 

am 28. Mai 1992 der Vikar Reinhard Dircks; 

am 17. Mai 1992derVikarDetlefDreessen; 

am 28. Mai 1992 der Vikar Otto Michael Dülg e; 

am 17. Mai 1992 die Vikarin Elisabeth Fischer; 

am 24. Mai 1992 der Vikar Michael Friesicke-Öhlcr, geb. 
Friesicke; 

am 24. Mai 1992 der Vikar Karsten Fri bche 

am 28. Mai 1992 der Vikar Walter Günther; 

am 17. Mai 1992 der Vikar Jörg Henke; 

am 24. \1ai 1992dieVikarinMechthild von H e usinger; 

am 24. Mai 1992 der Vikar Michael J as tro w; 

am 17. Mai 1992 die Vikarin Susanne Lehmann-F ahren-
kru g, geb Lehmann; 

am 17. Mai 1992 der Vikar Andreas Ma hier; 

am 17. Mai 1992 die Vikarin Ebba Meyer; 

am 17. Mai 1992 der Vikar Peter R eiche I t; 
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am l7. Mai 1992 die Vikarin Gertrud Schä fe r; 

,111128. Mai l992dicThcologin i\lc1rgit vlaricSchii lL'r t ;  

am 17. Mai 1992 die Vikarin! leide \\',1l chens te iner: 

am 17. Mai 1992 die Vikarin Inken Wöh lbran d; 

am 28. Mai 1992 die Vikarin Christiane Zirn me rman n ,  geb 
\!fever. 

Ernannt: 

'\fit Wirkung vom 1. Juni 1992 die Pastorin z.A. Christa Han
sen, z.Z. in Wesselburen, bei gleichzeitiger Übernahme in 
ein Dienst,·erhältnis c1ls Pc1storin auf Lebenszeit zur Nor
delbischen l:\.-Luth. Kirche zur l'c1storin Lil<r l. l'f,Hr-..tellL' 
der KirchengL'nwindl' St. Harth,1!(1rn;ius WL'SSL'il7urcn, Kir
chenkreis l\urderdithmarschen; 

mit Wirkung vom 1 Juni 1992 derPastorz.A.MartinPaule 
k u n, z.Z. in  Hc1mburg-Dulsberg, bei gleichzeitiger Be
gründung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebens
/eit /llf Nurdc·lbi-,chen Ev.-Luth. Kirche zum l\1st(1r dl'r 
1. l'farrstl'lk der KirrhL'ngenwindc �-L1mburg-Uulsbl'rg,

Kirchenkreis Alt-Hamburg Bezirk Ost

Berufen: 

\fit Wirkung vorn 1. August 1992 auf die Dauer von 2 \ahren 
der Pastor l lans Scho lz, bisher in Burg/Dilhm., /Um 
l\1slor der l. l'f,1rrsll'lll' dl'r l\:FK tür diL' Dienstleistung mit 
besonderem ,\uttrag SL'dsorgc an nwhrfach BchimiL'rten 
beim Stiftungs,·erbund in Heide-. 

Bestätigt: 

'\lit \Virkung \'(lff\ 1 ;\ugust 1992 d ic \\',1 hl des Pastor�\ lichael 
1 L'n S L'n, bislwr in Osdorf, z,um l'c1,-,tor dcr l. Pf,1nstclle der 
KirchcngcmcmdL' Mürwik, Kir,hcnkrei� Flensburg; 

mit Wirkung n1m 1. Juni 1992 die Wahl der Pastorin z.A. 
Christei Rüder. z.Z. in Hamburg- Barmbek, bei gleichzei
tiger Begründung eines Dienst,-erhältnisses als Pastorin 
,rnf Lebenszeit z.ur Nordl'lbischcn E\•.-Luth. Kirche zur 
l'astorin dl'r 2. l'Lirrstelll' dl'r 1-·�71phanien-CL'l11L'indl· l lam
burg, Kirdwnkrcis Alt-Hamburg - Bezirk Nord-; 

mit Wirkung nim 1. Juni 1992 die Wahl des Pastors z.A . Jan 
Si monsen, z.Z. in Hamburg-Kirchdorf, bei gleichzeitiger 
Begründung emes Dienstverhältnisses als Pc1st()r auf Le
benszeit zur _'\ordelbischcn E,·.-Luth. Kirche zum Pastor 
der 2. l'forrstL-lk, ,kr Kreuz-Kir,lwngemeindc H,1rnburg
Kirchdorf, KirLill'nkrci� Harburg 

Eingeführt: 

Am 26. April 1992 der Pastor Ulrich Hentschelals Pastor in 
die 2. Pfarrstelle der St. Johannis-Kirchengemeinde Altona, 
Kirchenkreises Altona. 

Beauftragt: 

Mit Wirkung vom 1. Juni 1992 der Pastor z.A. Thomas B a  l
t rock unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-luth. Kirche mit der Dienst
leistung im Kirchenkreis Lübeck; 

mit Wirkung vom L Juni 1992 die Pastorin z.A. Jutta B i l i 
t ew ski -Heinr ich, geb. Bilitewski, unter Begründung 
eines Dienstverhältnisses auf Probe (eingeschränktes 
Dienstverhältnis - 50 % -) zur Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche mit der Verwaltung der 2. Pfarrstelle der St. Rapha
el-Kirchengemeinde Hamburg-Wilhelmsburg, Kirchen
kreis Harburg; 

mit Wirkung vorn 1. Juni 1992 die PastPrin z .. \. Maripn Bö h r k 
unter Bcgründu ng L0i1ws Uienst\·erh,1 ltnisses ,rnf l 'rolw /ll r 
1\rndelbischen l•\·.-1.uth. Kirche mit der Dicnsfü,istung im 
Kirchenkreis Lübeck; 

mit Wirkung vom 1. !uni 1992 der Pastor z.A. Reinhilrd 
D i e  rcks unter Begnindung eines Dienst,·erhältnisses auf 
l'wbL· zur Nordclbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Vcn\·al
tung der 1. l'farrstclll' der St. l'ctri- KirdwngL'nll'indc ,\]tc,-
11,1. KirchL'nkreis ;\)tL1na; 

mit \\-irkung vom 1. Juni 1992 der Pastor z.A. Detlef Drees 
s e n unter Begründung eines Dienstwrhältnisses auf Probe 
zur Nordelbischen E\·.-Luth. Kirche mit der Verwaltung
der 2. l'farrstl'lll' dL·r Kirchengl'meindL' Reinfeld, Kirchcn
krL·i, SL'gd1erg; 

mit \\"irkung vom 1. Juni 1992 der l1astur z.A. Otto-Michael 
Dü l g e unter Begründung eines Dienst,·erhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen EY.-Luth. Kirche mit der Verwc1l
tung der Pfarrstelle der Nordelbischen E\·.-Luth. Kirche für 
Kirchliche fnlwicklungsdienste /CL'sch:1ftsfiihmng dL•s 
, \ ussclrnsses fiir Kirchlichl' Weltdil'nstl' mit dL'm DiL'lbh1 t/ 
im „ Haus am Schübc,rg" in Hoisbülld; 

mit Wirkung vorn 1. Juni 1992 die Pastorin z.A. Elisabeth 
Fischer  unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Ven\·al
tun,g dl'r 1. 1 'Lirrstdll' der Frliisl'r-Kir, hcngenwindc Lctcr
scn. KirdwnkrL'is l'innl'bL'rg; 

mit \\"irkung vom 1. Juni 1992 der Pastor z.A. Michael Frie 
s icke -Ohler , geb. Friesicke, unter Begründung eine, 
Dienstverhältnisses c1uf Probe (eingeschränktes Dienstwr
hältnis - 50 % -) zur Nordelbischen E,·.-Luth. Kirche mit 
Lkr Dienstkistung im Kird1L'nkrei:,, Flensburg; 

mit \\'irkung \'(l!D l. lu ni l 992 der l'a-,t,,r 1.1\. Karsll'n F r  i l 
s c h e unter Begründung eines Dienstwrhältnisses auf Pro
be zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung 
der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Eggebek-Jörl, mit 
dem Dienstsitz in Kleinjörl, Kirchenkreb Flensburg; 

mit 1 \'irkung \'Lll11 l. 1 urn I lll/2 dl'r l 'ast,ir / ., \. WallcrC ü n t lll· r 
unter Begründung cinl's DiL'nsln·rhc'1ltrn�sL'S auf l'robc /ur 
Nordelbischen EY.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 
1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Alt-ßarmbek, Kirchen
kreis Alt-Hamburg - Bezirk Ost-;

mit \\'irkung vom 1. Juni 1992 der Past,,r 1.J\. Jörg !lenk,' 
untl•r Begründung L'illl'S Dienslverh,1 llnissL'S ,rnf l'robL· /Ur 
\,,,rdL,]bischen F\.-Luth. Kirclw mil dL·r Verwaltung dL·r 
1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Bad Bramstedt, Kir
chenkreis Neumünster; 

mit Wirkung vorn 1. Juni 1992 die Pastorinz.A. Mechthild v o n  
He usinger  unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Dienstleistung in der Kirchengemeinde Albersdorf, Kir
chenkreis Süderdithmarschen; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1992 der Pastor z.A. Michael Ja -
s t row unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Kropp, Kir
chenkreis Schleswig; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1992 die Pastorin z.A. Susanne Le h 
ma n n-F a h re  nkrug, geb Lehmam1, unter Begründung 
eines Dienstverhältnisses auf Probe zur Norde !bischen Ev. -
Luth. Kirche mit der Verwaltung der 2. Pfarrstelle der 
Kirchengemeinde Krummesse, Kirchenkreis Herzogtum 
Lauenburg; 
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mit \\'irkung vom 1. Juni 1992 der Pastor z.A. Andreas\[ a h -
1 e r  unter ßq.>,ründung eines Dienstn·rh:iltnisses auf Pwt•L' 
(t'111geschr:inktes Dil'nqverh:iltnis - 'i(I •;-)/Ur NurLklbi
schen Ev.-Luth. Kirche mit der Dien,tleistung im Kirchen
kreis Lübeck; 

mit \\'irkung vom 1. Juni 1992 die Pastrnin z.A. Ebba \Ie \·er 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur 
'\L1rdelbisclwn F\·.-Iuth. Kirche mit der Verw,dtung Lil-r 
7 l'l,nrstelle dt·r Dictrich-ßonh, wl er-Kirchengenw1 ndc 
'\eumünster, Kirchenkreis Neumün,,tt:r; 

mit \\'irkung vom 1. Juni 1992 der Pastor z.A. Peter Reiche  1 t 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur 
'\ordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 
.i. l'Lnrstelle der Kirclwngemeind t' Halstenbek, Kirchc·n
krc·is Pinnl'Lwrg; 

mit 1 \ ir kung vom l. J um I YY2 die Pasturin LA. Gertrud 5 c h ;1-
f er  unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe 
zur '.\Jordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Dienstleistung 
in der Kirchengemeinde Raisdorf, Kirchenkreis Plön; 

mit \\'irkung vom 1. Juni I Yl/2 die l'0stmin ,.A. ivlilrgit :\Lirie 
l, c h ü I e r  t unter Lkgründung l'lnt's Dienstverh;i]trn,ses 
au! Probe zur '\rndelbisclwn E\>Luth. Kirche mit der 
Dienstleistung im Kirchenkreis Harburg; 

mit\ \·ir kung vom 1. Juni 1992 die Pastorin z.A. Antje S t  ü m k e,

geb. Pieper, z.Z. in Hamburg-Horn, im Rahmen ihres 
Dit·nst vcrh:iltnbses als Pastorin ,rnf l'robL1 zur Nordl'lbi
schen Fv.-1.uth. Km:lw mit der Ven,·.i ltung der 2. l'fanstl'lh
der Lutht•r-Kirchcngcnwindt• Elmshclrn, Kircht•nkreis 
Rilntzau (Auftragsänderung); 

mit Wirkung vom 1. Juni 1992 die Pi\storin z.A. Inken Wöhl -
branc1 unter Begründung eines Dienst\l·rh:iltnisses aul 
l'rolw /Ur '\Jordelbischcn F\·.-1 .uth. Kirche• mit der Dienst
leistung in der Vertragskirche der EKD in Clcisgow /Schott
lilnd; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1992 die Pastorin z.A. Christiane 
Zimmermann, geb. \,[e\·er, unter Begründung eines 
Dienst\·c1rhältni,-st·s ,lllf Pn1be {t'ingeschr.inktL'S Dienstn•r
h;iltnis - '1() <:: -) ,ur '.\i<lrdt'lbischen E\ -Luth. Kirche mit 
der \ ern altung der 1. I'Lurstelle der ErlLi�er-Kirchenge
meinde Hamburg-Lohbrügge, Kirchenkreis Stormarn-Be
zirk Reinbek - Billetal - (Regelung nach § 7 Abs. 1 des 
Teilbeschäftigungsgesetzes i.d.F. vom 29. April 1991). 

Fnt l,1ssen: 

Mit Wirkung vom 1. Juli 1 l/92 der Pastor z.A. Wolfgang Mie t 
he r, z.Z. in Neumünster, auf seinen Antrag c1usdem Dienst 
der '\ordelbischen Ev.-Luth. Kirche zwecks Übernahme 
einer pfarramtlichen Aufgabe in der Pommerschen Evan
gelisclwn Kirche. 

In den Ruhestand versetzt: 

Mit Wirkung vom 1. No\·ember 1992 der Propst Wolfgang 
Henrich  in Leck; 

mit Wirkung vom 1. Oktober J ll92 die l'astorin Ingrid L ü t ke 
in Eutin. 
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